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Landwirtschaftskammerwahl 
 

 

Wahllokal: Gemeindeamt Heugraben 
Datum: Sonntag, 11. März 2018 

Uhrzeit: 9.00 – 11.00 Uhr 
 

 

Wahlkarte/Briefwahl 
 

 Die Ausstellung einer Wahlkarte muss bei der zuständigen Gemeinde spätestens am 10. Tag 

vor der Wahl (bis 1.3.2018) mündlich (Nachweis der Identität durch Dokument z.B. 

Lichtbildausweis wie Führerschein etc.) oder schriftlich beantragt (Glaubhaftmachung der 

Identität z.B. durch Angabe der Reisepass-Nr., Beilage einer Ausweiskopie oder Kopie eines 

anderen Dokumentes) werden. Ein schriftlicher Antrag ist persönlich zu unterfertigen. Der 

schriftliche Antrag kann im Postweg oder durch Boten in der Gemeinde eingebracht werden. 

Eine Übersendung des Antrages per Mail ist auch möglich, sofern die Identität glaubhaft 

gemacht werden kann (z.B. Unterlagen einscannen). Bei mündlichen Anträgen wird empfohlen, 

dass die Gemeinde einen Aktenvermerk erstellt. 

 nachweisliche persönliche Ausfolgung (Übernahme dokumentieren und unterzeichnen lassen) 

oder Zusendung im Postweg (RSa) von der Gemeinde bis spätestens am 6. Tag vor der Wahl 

(bis 5.3.2018) 

 Wahl mittels Wahlkarte entweder durch Abgabe vor einer Gemeinde- bzw. 

Sprengelwahlbehörde oder durch Zusendung im Postweg (Briefwahl). Sollte jemand von einem 

Wahlberechtigten gebeten werden seine persönlich ausgefüllte Wahlkarte abzugeben, ist diese 

ebenfalls im Postweg einzusenden. 

 Briefwahl: Wahlkarten müssen bis spätestens 12.3.2018, 16 Uhr, bei der Kreiswahlbehörde 

eingelangt sein. 

Vorzugsstimmen 
 

Jeder Wähler ist berechtigt, ähnlich wie bei Gemeinderatswahlen, bis zu drei Vorzugs-stimmen auf 
Wahlwerber (aber maximal 2 pro Wahlwerber) der von ihm gewählten Partei zu vergeben. 

 

 
Fahrtkostenzuschuss - Erinnerung 
 

Der Förderantrag auf Fahrtkostenzuschuss für Pendler, welche eine einfache Wegstrecke 
von mindestens 20 km zum Arbeitsplatz haben, muss bis spätestens  
30. April 2018 beim Amt der Bgld. Landesregierung eingelangt sein. Die Antragsformulare 
liegen im Gemeindeamt auf. 
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Heizkostenzuschuss – Antragstellung 

Das Land Burgenland gewährt für die Heizperiode 2017/2018 einen einmaligen 

Heizkostenzuschuss pro Haushalt in der Höhe von € 150.-. Der Antrag ist mit Vorlage der 

Einkommensnachweise im Gemeindeamt bis spätestens 28.2.2018 möglich. Spätere 

Antragstellungen können nicht berücksichtigt werden. 

 

Borkenkäfer – Verordnung der BH Güssing 

Waldbesitzer werden von der BH-Güssing durch Verordnung vom 9. Jänner 2018 

aufgefordert, Vorkehrungen gegen massenweises Auftreten von Borkenkäfern zu treffen. 

Demnach sind die Wälder regelmäßig zu kontrollieren, sodass eine erfolgreiche 

Vorbeugung oder Bekämpfung einer Massenvermehrung durchführbar ist. Von 

Borkenkäfern befallene Bäume sind unverzüglich aufzuarbeiten bzw.  

„bekämpfungstechnisch“ zu behandeln. 
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Skibus zum Kreischberg 
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Sicherheitsorientiertes Verhaltenstraining 

 
 

Kindermaskenball 

 

Datum: Sonntag, 11. Februar 2018 
Ort: Gasthaus Staber 

Uhrzeit: 14.00 Uhr 
 

 

Heugraben, 26. Jänner 2018                                                            Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Mario Faustner 
Bürgermeister 


